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4. Flugzeugabsturz – Anleitung zum Überleben 
Anfangs Januar 2012 hat VOX von BBC Exklusiv die Sendung "Flugzeugabsturz – 
Anleitung zum Überleben" ausgestrahlt. Dabei wurden Experten befragt, die Flug-
zeugabstürze und Flugzeugevakuationen wissenschaftlich auswerten. Sie kamen zu 
überraschenden Ergebnissen: In Krisensituationen verfallen wir ins Alltagsverhalten. 
Alltägliche Verhaltensmuster übernehmen die Kontrolle. Kennen Sie den Unterschied 
zwischen einem Autosicherheitsgurt und dem Sicherheitsgurt im Flugzeug? Beim Auto 
müssen Sie drücken, um ihn zu öffnen. Im Flugzeug muss man aber ziehen! Dies wird 
vielen Passagieren zum Verhängnis, da sie auch im Flugzeug drücken. Selbst ein 
Pilot versuchte mit Drücken den Gurt zu öffnen. Im weiteren gibt es keinen sichersten 
Platz (!), da jedes Unglück anders verläuft. Man sollte aber nicht mehr als 7 Sitzreihen 
vom nächsten Notausgang sein. 
 
Die Experten kommen zu folgenden Schlüssen und Empfehlungen: 
• Schlafmittel und Alkohol beeinträchtigen die Reaktionen – Finger davon lassen. 
• Beim Hinsetzen die Sitzreihen zum nächsten Notausgang zählen, damit man sich 

bei Dunkelheit oder Rauch durch Ertasten der Rücklehnen zum Notausgang be-
geben kann. 

• Beim Hinsetzen sich überlegen, was man tun muss, wenn das Unvorstellbar ge-
schehen sollte. 

• Immer angeschnallt bleiben. 
• Beim Landeanflug, wenn die Lichter ausgeschaltet werden, auch das eigene Lese-

licht löschen, damit sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen können. 
• Schwimmwesten erst aufblasen, wenn man das Wasser erreicht. 
 
Dies sind Empfehlungen und keine Garantie(!). 
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Wenn Sie "Travel ius" nicht mehr erhalten möchten, so können Sie sich hier aus der 
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